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JUDISCHE FRAUENORGANISATIONEN IN
DER STADT ST.GALLEN

Sabine Schreiber

Der Kanton St.Gallen gewahrte den Jiidinnen und Juden
die rechtliche Gleichstellung im Jahre 1863." Nun endlich
verfiigten sie tiber das Recht, sich im Kanton niederzulas-
sen und sich beruflich frei zu betétigen. Noch im selben Jahr
kam es zur Griindung der Jidischen Gemeinde St.Gallen
(JGSG). Die judische Bevolkerung in der Stadt St.Gallen
zahlt heute ca. 130 Personen.> Zur Zeit bestehen zwei jiidi-
sche Frauenorganisationen: Der Jiidische Frauenverein und
eine Lokalsektion der WIZO (Women's International Zio-
nist Organization).

Der Israelitische Frauenverein St.Gallen wurde 1868 als In-
stitution der JGSG ins Leben gerufen. Die Zwecke des
Vereins lassen sich zurtickfiihren auf die Chewra Kadischa
(Heilige Gemeinschaft). Diese nach Geschlechtern ge-
trennten Vereinigungen von Freiwilligen bestehen in allen
judischen Religionsgemeinschaften. Die Chewras haben
die Aufgabe, Kranke zu besuchen und bei der Pflege und
Unterstiitzung von Kranken und Bediirftigen mitzuhelfen.
Sie stehen Sterbenden in der Todesstunde bei, sorgen nach
dem Tod fiir eine wiirdige Bestattung und betreuen und be-
gleiten die Hinterbliebenen. Noch heute sind Chewras fast
tiberall dort zu finden, wo jiidische Menschen leben.

Zu Beginn waren flinfzehn Frauen im Verein organisiert,
zwischen 1890 und 1910 gehorten ithm etwa 50 bis 65
Frauen an.# Die Hauptaufgaben beschrankten sich anfang-
lich auf die Begleitung von Kranken und Sterbenden im
Rahmen der religiosen Vorschriften. Zusammen mit der
Manner-Chewra, deren weltliche Bezeichnung Israeliti-
scher Wohltatigkeitsverein lautete, sorgte der Frauenverein
fiir die Beschaffung von Totenhemden und Leichentiichern,
beteiligte sich am Honorar des Synagogendieners und an
der Finanzierung von Begribnissen. Mit regelmassigen Bei-
tragen unterstlitzten die Frauen zudem den Freibetten-
Fonds des Kantonsspitals, den stadtischen Wochnerinnen-
Verein, die Krankenpflege-Schule oder das Sauglingsheim
sowie wohltitige jiidische Institutionen in der Schweiz.

In Zusammenhang mit den sich verindernden 6konomi-
schen und politischen Rahmenbedingungen wandelte und
vergrosserte sich das Tatigkeitsgebiet des Jidischen Frauen-
vereins laufend. Neben der Arbeit auf religiosem Gebiet ge-
wann die soziale Arbeit zunehmend an Bedeutung, Ahnlich
wie bei den Frauen christlicher Konfession war aber auch
der Aktionsbereich jiidischer Frauen raumlich begrenzt und
konzentrierte sich einerseits auf das hausliche Umfeld, an-
derseits auf soziale Titigkeiten. Zunichst beschrinkte sich
diese Arbeit auf die Angehorigen der Jiidischen Gemeinde.
Einzelne Frauen machten aber auch den Schritt tiber die
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Mitgliederverzeichnis des Israelitischen Frauenvereins St.Gallen (er-
ste Seite): Beitritte ab 1868.
Original: Archiv Judische Gemeinde St.Gallen.

konfessionellen Grenzen hinaus und iibernahmen Aufga-
ben im Rahmen der allgemeinen Wohltatigkeit. Damit be-
gannen sich die Wege der Frauen des aufgeklarten Juden-
tums denjenigen der christlichen Frauen des Biirgertums
anzunahern.s So verkniipfte sich die Praxis der sozialen Ar-
beit mit der traditionellen judischen Pflicht zur Wohltatig-
keit, der «Zedaka». Das hebraische Wort «Zedaka» bedeu-
tet Gerechtigkeit. Gemeint ist eine pflichtgemaifSe
Wohltatigkeit als ausgleichende soziale Gerechtigkeit.®
Der Israelitische Frauenverein setzte sich auch mit emanzi-
patorischen Fragen auseinander. So lud er 1924 Bertha Pap-
penheim (1859-1936) zu einem Vortrag ein.”

Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Zusammenarbeit
mit nationalen und internationalen jlidischen und nichtjii-
dischen Frauenorganisationen. Bereits im Griindungsjahr
der st.gallischen Frauenzentrale, 1914, war der Israelitische
Frauenverein Mitglied dieser Organisation. 1920 trat er
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dem Bund Schweizerischer Frauenorganisationen (BSF) bei
und im Jahre 1924 dem soeben gegriindeten Bund Schwei-
zerischer Israelitischer Frauenvereine BSIF (ab 1996: Bund
Schweizerischer Jiidischer Frauenorganisationen BSJF).

1929 fand die Delegiertenversammlung des BSIF in der
Tonhalle St.Gallen statt.

Um 1910 begann die Jiidische Gemeinde St.Gallen ihre ver-
schiedenen wohltatigen Initiativen zu zentralisieren und
unter eine gemeinsame Verwaltung zu stellen. Die Kon-
trolle iiber die neu geschaffene Struktur lag in den Handen
eines Gremiums, das ausschliesslich aus den mannlichen
Mitgliedern der JGSG bestand. Dies fiithrte zu einer Ein-
schriankung der Kompetenzen des Frauenvereins. Die defi-
nitive Zentralisierung der verschiedenen wohltatigen und
fiirsorgerischen Initiativen innerhalb der Jiidischen Ge-
meinde von St.Gallen erfolgte erst im Jahr 1920, neu wurde
die Bezeichnung «Israelitische Fiirsorge St.Gallen» (heute:
Judische Fiirsorge) eingefiihrt.? In der Kommission ist der
Frauenverein mit einer Delegierten vertreten.

Wir laden Sie und Ihre werten Angehorigen zu einem
Vortragsabend auf Mittwoch, den 12. November ein.

Frl. B. Pappenheim, aus Frankfurt a.M.wird iiber das Thema:

Frauenfrag,len in Ost und West

sprechen. Wir biiten Sie, die geschétzte Rednerin durch zahl-
reiches Erscheinen zu ehren.

Beginn 8 Uhr, Wiener-Café, I. Stock.

Der Vorstand des Jsrael. Frauenvereins
der Kultusgemeinde St. Gallen

Einladung zu einem Vortrag von Berta Pappenheim am 12. Novem-
ber 1924, organisiert vom Israelitischen Frauenverein St.Gallen.
Original: Privatarchiv.

Hauptversammlung des BSIF in der Tonhalle St.Gallen.

Original: Jidische Pressezentrale, 31.5.1929, in: Elisabeth Weingarten-
Guggenheim, Zwischen Fiirsorge und Politik, Zirich 1999, S.31.

Die st.gallische Sektion der WIZO wurde vermutlich Ende
der 1920er Jahre gegriindet.’® Thre Zwecke sind nicht reli-
gios motiviert und auch politische Fragen werden bewusst
ausgeklammert. Die WIZO Schweiz und damit auch die
Lokalsektion St.Gallen unterstiitzt aktuell zwei Schulpro-
jekte in Israel (Nachlat-Yehuda und Petach-Tikwa). Das
Geld wird anlasslich des Friihlings-Bazars gesammelt, im
Rahmen des WIZO-Chanukka-Spielabends oder tiber den
Verkauf von Produkten aus Israel, vor allem von Orangen.
Die Orangen wurden frither an Marktstdnden verkauft. Seit
langerer Zeit findet der Orangenverkauf nur noch im priva-
ten Rahmen statt. Indem die WIZO auch arabisch-palésti-
nensische Projekte unterstiitzt, leistet sie einen wichtigen
friedenspolitischen Beitrag.

Der Jiidische Frauenverein zahlt heute etwa 45 Mitglieder.
Weiterhin {ibernimmt er die Funktionen einer traditionellen
Chewra, und bis vor einigen Jahren organisierte er Vor-
tragsabende zu religiosen und geschichtlichen Themen.
Innerhalb der kulturellen Traditionen ist es die Jiidische Ge-
meinde, die beispielsweise zur Purimfeier oder zu einem 6f-
fentlichen Sederabend einladt.

Auf eidgendssischer Ebene erfolgte die Annahme der Niederlassungsfreiheit fiir
die jiidische Bevolkerung im Jahre 1866, die Glaubens- und Kultusfreiheit
wurde verworfen. Die Revision der Bundesverfassung von 1874 gewihrte die
Glaubens-, Gewissens und Kultusfreiheit auch nichtchristlichen Schweizerbiir-
ger/innen. Aufgrund des Schichtverbotes, das 1893 von einer Mehrheit der
Schweizer Stimmenden angenommen wurde, ist die freie Religionsausiibung
sowohl fiir die jiidische wie die muslimische Glaubensemeinschaft in der
Schweiz bis heute nicht gewihrleistet; vgl. u.a. Krauthammer, Pascal: Die
rechtliche und gesellschaftliche Stellung der Juden in der Schweiz, in: Jiidische
Lebenswelt Schweiz. Too Jahre Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund
(SIG), Ziirich 2004, S.totff.

2 Volkszihlung 1990: 152 Personen oder 0.21% der stadtischen Gesamtbevolke-
rung.

Archiv Jiidische Gemeinde St.Gallen: Festschrift zum 4o-jahrigen Jubilium des
Israclit. Wohltitigkeits-Vereins (Chewra Kadisha) und des Israelit. Frauen-
vereins St.Gallen, St.Gallen 1908, S.13.

Archiv Jiidische Gemeinde St.Gallen: Unterlagen zum Frauenverein. Kassabuch
1890-1916.

Vgl. Beitrag von Heidi Witzig in diesem Neujahrsblatt.

Vgl. Zedaka: Jiidische Sozialarbeit im Wandel der Zeit. Ausstellungskatalog,
Jiidisches Museum Frankfurt/M., 1992.

7 Bertha Pappenheim (1859-1936) war eine bedeutende deutsch-jiidische Frauen-
rechtlerin. Als sie 1880 erkrankte, diagnostizierten die Arzte «Hysterie». Als
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Fallbeispiel «Anna O.» inspirierte sie Sigmund Freud zur Entwicklung der
Psychoanalyse. Erst in den 1890er Jahren gelang es Pappenheim, die Krankheit
zu iiberwinden. Sie veroffentlichte zahlreiche wissenschaftliche und literarische
Texte und befasste sich mit drangenden Fragen der Sozialarbeit und der Frau-
enbewegung. Sie war Mitinitiantin des 1904 in Deutschland gegriindeten Jiidi-
schen Frauenbundes und nahm im Bund deutscher Frauenvereine, dem Dach-
verband der «gemissigten» biirgerlichen Frauenbewegung, eine fiihrende
Position ein. Indem sie die zentralen Forderungen der deutsch-biirgerlichen
Frauenbewegung in den jiidischen Kontext iibersetzte und jlidische Tradition
mit modernen Weiblichkeitsbildern verband, prigte sie die jiidische Frauenbe-
wegung ihrer Zeit massgeblich; vgl. Konz, Britta: Religion, Emanzipation und
gesellschaftspolitische Verantwortung. Leben und Werk der jiidischen Frauen-
rechtlerin Bertha Pappenheim, in: Vision und Verantwortung, hrsg. von Britta
Konz et al., Miinster 2004, S.38ff.

Zur Geschichte des BSJF vgl. Weingarten-Guggenheim, Elisabeth: Zwischen
Fiirsorge und Politik. Geschichte des Bundes Schweizerischer Jiidischer Frauen-
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organisationen, Ziirich 1999.
Archiv Jiidische Gemeinde St.Gallen: Hauptversammlungen. Protokoll HV
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vom 28.2.192.1.
10 Gesprach mit Vera Neuburger-Teitler am 10.9.2004.




	Jüdische Frauenorganisationen in der Stadt St. Gallen

